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von 1951 

 
 

Ehrenordnung 
 
 

1. Verdienstabzeichen 
 
1.1. Pickel 
1.2. Bronzene Verdienstnadel 
1.3. Silberne Verdienstnadel 
1.4. Goldene Verdienstnadel 

 
Für eine besondere einmalige Tätigkeit oder für Tätigkeiten, die über einen längeren Zeitraum für den 
Schützenverein Kutenholz erbracht worden sind, können die Verdienstabzeichen in der Reihenfolge 
3.1 bis 3.4 nacheinander verliehen werden. Der Zeitraum zwischen den einzelnen Verleihungen sollte 
mindestens 5 Jahre betragen. In Ausnahmefällen kann der Zeitraum auch geringer sein. 
 
Die Verdienstabzeichen, über die der Vorstand entscheidet ,werden grundsätzlich zum Schützenfest 
vergeben. Vorschläge kann jedes Vereinsmitglied beim Vorstand einbringen. 
 
Über die Verdienstabzeichen ist eine Liste zu führen, aus der die nachfolgenden Daten ersichtlich sein sollten:     
Name, Vorname, welches Verdienstabzeichen, Jahr der Verleihung, Grund der Verleihung. 
 
 

2. Altersehrennadel 
 
Alle Vereinsmitglieder die 65 Jahre alt sind und mindestens 10 Jahre ununterbrochen Mitglied im 
Schützenverein Kutenholz sind erhalten eine Altersehrennadel. 
Zeitpunkt: ab dem Jahr in dem beide Voraussetzungen erfüllt sind 
 
 

3. Ehrenmitgliedschaft 
 
Alle Ehrenmitglieder nach 3.1 und 3.2 sind von der Beitragszahlung befreit. 
 
Erwerb der Ehrenmitgliedschaft 
 
3.1. Alle Vereinsmitglieder die 75 Jahre alt sind und mindestens 25 Jahre ununterbrochen Mitglied im 

Schützenverein Kutenholz sind.  
Zeitpunkt: ab dem Jahr in dem beide Voraussetzungen gegeben sind. 
 

3.2. Auf Vorschlag kann für verdienstvolle Mitglieder die Ehrenmitgliedschaft beantragt werden. Über die 
Vorschläge entscheidet der Vorstand. 
 
 

4. Erwerb der Ehrenvorstandsmitgliedschaft 
 
Auf Vorschlag vom Vorstand können ausscheidende Vorstandsmitglieder aufgrund ihrer langjährigen und 
verdienstvollen Vorstandstätigkeit die Ehrenvorstandsmitgliedschaft erhalten. Über den Vorschlag 
entscheidet die Mitgliederversammlung. Das Ehrenvorstandsmiglied nimmt nicht mehr an der aktiven 
Vorstandsarbeit teil, könnte aber beratend hinzugezogen werden  
 
 

 
 
 
Kutenholz, den .07.03.2003   


